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Änderung der Geschäftsordnung der Kommission der Europäischen
Atomgemeinschaft (13. Dezember 1961)
 

Legende: Am 13. Dezember 1961, verabschiedet die Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft eine
Änderung zu Artikel 11 ihrer Geschäftsordnung vom 8. Juni 1960.

Quelle: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (ABI. EG). 23.12.1961. [s.l.]. "Änderung der
Geschäftsordnung der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft vom 13. Dezember 1961", p. 1635.
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Geschäftsordnung der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft [– Änderung 
vom 13. Dezember 1961]

Auf ihrer Sitzung am 13. Dezember 1961 hat die Kommission eine Änderung des Artikels 11 Absatz 2 ihrer 
im Amtsblatt der europäischen Gemeinschaften Nr. 52 vom 16. August 1960 veröffentlichten 
Geschäftsordnung vom 8. Juni 1960 beraten und beschlossen.

Die neue Fassung des Artikels 11 Absatz 2 lautet wie folgt:

„Die Leiter der gemäß Artikel 9 geschaffenen Abteilungen und Referate, deren Stellvertreter und die ihnen 
gleichgestellten Bediensteten sowie sonstige von der Kommission bestimmte Bedienstete oder Kategorien 
von Bediensteten werden jedoch von der Kommission auf Vorschlag derjenigen Kommissionsmitglieder 
ernannt und entlassen, die für das Tätigkeitsgebiet des Betroffenen zuständig sind. Die Bediensteten der 
Kabinette der Kommissionsmitglieder werden von der Kommission auf Vorschlag des Mitglieds, dem sie 
unterstehen, ernannt und entlassen. Die gleichen Vorschriften gelten für die Annahme von 
Entlassungsgesuchen.“

Für die Kommission

E. Hirsch


